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Bekanntmachungen 

Einberufung der Landessynode 

Kiel, den 14. Oktober 1969 

Gemäß Artikel 97 Absatz 2 der Rechtsordnung ist die Landes
synode der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins von 
ihrem Präsidenten nach Beratung mit der Kirchenleitung vom 
10. bis zum 14. November 1969 zu einer Tagung einberufen wor
den, die am Sonntag, dem 9. November 1969, um 20.00 Uhr mit 
einem Abendmahlsgottesdienst in der St. Marienkirche in Rends
burg eröffnet wird. 

Die Landessynode wird zu ihrer ersten Sitzung am Montag, 
dem 10. November 1969, um 9.00 Uhr im Propsteisaal des Chri
stophorushauses in Rendsburg, Hindenburgstraße 26, zusammen
treten. 

Wir bitten unsere Pastoren und Pastorinnen, nach den Be
stimmungen des Artikels 137 der Rechtsordnung, am Sonntag, 
dem 9. November 1969, in allen Hauptgottesdiensten der Tagung 
der Landessynode fürbittend zu gedenken. 

KL-Nr. 1346/69 

Die Kirchenleitung 

Dr. Hübner 

Bemessung der Sonderzuwendung 1969 für 

Geistliche und Kirchenbeamte 

K i e l, den 17. Oktober 1969 

Nach Artikel III des Kirchengesetzes zur Änderung des Pfarr
versorgungsrechts vom 16. November 1961 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. 
S. 116) und Artikel I § 4 des Kirchengesetzes über die Änderung 
kirchenbeamtenrechtlicher und besoldungsrechtlicher Vorschrif
ten vom 16. November 1961 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 127) erhal
ten die Geistlichen und Kirchenbeamten sowie die entsprechenden 

landeskirchlichen Versorgungsempfänger Weihnachtszuwendun
gen (Sonderzuwendungen) nach den für die Bundesbeamten gel
tenden Vorschriften. Die Gewährung der Sonderzuwendung für 
die Bundesbeamten richtet sich nach dem Gesetz über die Ge
währung einer jährlichen Sonderzuwendung vom 15. Juli 1965 
(Bundesgesetzblatt I S. 609), dessen Wortlaut durch Bekannt
machung des Landeskirchenamtes vom 29. Juli 1965 (Kirchl. Ges.
u. V.-Bl. S. 128) bekanntgegeben worden ist. 

Das Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwen
dung vom 15. Juli 1965 (Bundesgesetzblatt I S. 609) ist durch 
Artikel X des Zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Besoldungs
rechts (Zweites Besoldungsneuregelungsgesetz - 2. BesNG) vom 
14. Mai 1969 (Bundesgesetzblatt I S. 365) wie folgt geändert 
worden: 

1. In § 6 Abs. 1 Satz 1, § 7 und § 9 Satz 2 wurden ersetzt 
a) mit Wirkung vom 1. Dezember 1969 das Wort „vierzig" 

durch das Wort „fünfzig", 
b) mit Wirkung vom 1. Dezember 1971 das Wort „fünfzig" 

durch das Wort „sechsundsechzigzweidrittel". 

2. In § 8 Satz 1 wurden ersetzt 
a) mit Wirkung vom 1. Dezember 1969 das Wort „zwanzig" 

durch das Wort „fünfundzwanzig", 
b) mit Wirkung vom 1. Dezember 1971 das Wort „fünfund

zwanzig" durch das Wort „dreißig". 

3. In § 6 Abs. 1 Satz 2 wurden die Worte „Stellen- und Aus
gleichszulagen" mit Wirkung vom 1. Juli 1967 durch die 
Worte „Amts-, Stellen- und Ausgleichszulagen" ersetzt. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Dr. Grau h e d in g 

Az.: 3540 - 69 - XII/C 2 



Kollekten im Rechnungsjahr 1970 

K i e 1, den 20. Oktober 1969 

Auf Grund des Beschlusses der Kirchenleitung vom 17. Oktober 
1969 wird hiermit der Kollektenplan für das Rechnungsjahr 
1970 bekanntgegeben. 

Grundlage und Richtlinien für das Erheben und die Abfüh
rung der Kollekten ist wie bisher § 40 der Verwaltungsordnung 
und die zur Ergänzung erlassene Kollektenordnung vom 12. De
zember 1952 (Kirchl. Ges.- u. V.-Bl. S. 111). 

Die landeskirchliche Kollekte wird als „Dankopfer" während 
des Liedes nadi dem Kanzelsegen durch die Kirchenältesten oder 
andere Glieder der Gemeinde eingesammelt. Die Sammlung am 
Ausgang der Kirche dient dem Zweck, dem früher der Klingel
beutel diente, nämlich der Förderung besonderer Aufgaben in 
der Gemeinde. 

Lfd. I Tag der Zweckbestimmung 
Nr. Einsammlung 

1. 11. 1. 1970 Innerkirchliche Aufgaben 
1. So. n. Neujahr derVELKD 

2. 25. 1. 1970 Mütterhilfe 
Septuagesimä ( 2 / s Innere Mission, 

1/s Frauenarbeit) 

3. 8.2. 1970 Bibelverbreitung in der Welt 
Estomihi 

4. 22. 2. 1970 Abwehr der Suchtgefahren 
Reminiszere und Blaues Kreuz 

5. 8. 3. 1970 Seemannsmission 
Lätare 

6. 22.3. 1970 Landeskirchliche 
Palmarum Frauenarbeit 

7. 27.3.1970 Patenkirche Pommern 
Karfreitag 

8. 29.3. 1970 Diakonissenanstalten 
Ostersonntag Flensburg, Alten Eichen, 

Kropp 

9. 30.3.1970 Diakonissenanstalten 
Ostermontag Flensburg, Alten Eidien, 

Krepp 

10. 5.4. 1970 Schleswig-Holsteinischer 
Quasimodogeniti Kirchentag 

11. 12.4.1970 Kindergartenarbeit 
Miserikordias (Landesverband für 
Domini Ev. Kinderpflege) 
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Die Kirdienvorstände werden gebeten, an einem der kollekten
freien Sonn- und Feiertage im Januar 1970 eine Kollekte für die 
„Aktion Sühnezeichen" und an einem der kollektenfreien Sonn
tage im Februar 1970 eine Kollekte für die „Ev.-Luth. Auswande
rermission" zu beschließen und durchzuführen. Der Ertrag ist 
an die Landeskirchenkasse in Kiel, Konto Nr. 1000 bei der Ev. 
Darlehnsgenossenschaft in Kiel, PS-Konto Hamburg 13 90 63, 
abzuführen. Grundsätzlich ist an einem der Konfirmationssonn
tage die Kollekte für die Aktion „Brot für die Welt" einzusam
meln. Die bestimmungsgemäße Kollekte soll an einem der kol
lektenfreien Sonntage nachgeholt werden. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Dr. G r au h e d i n g 

Az.: 8160 - 69 - l/VIII 

Ertrag ist abzuführen an 

Landeskirchenkasse Kiel, Kto. Nr. 1000 bei der Ev. Dar-
lehnsgenossenschaft in Kiel, PS-Konto Hamburg 13 90 63 

!/ 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

Seemannspastor Kieseritzky, Hamburg-Altona, PS-Konto 
Hamburg 7 03 06 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

je Ya 
a) für Flensburg, PS-Konto Hbg. 95 81 
b) für Alten Eichen, Vereinsbank Altona, Kto. 1330 

c) für Kropp, PS-Konto Hbg. 1 56 07 

wie unter lfd. Nr. 8 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 



Lfd. I Tag der 
Nr. Einsammlung 

12. 19. 4. 1970 
Jubilate 

13. 26.4. 1970 
Kantate 

14. 3.5. 1970 
Rogate 

15. 17.5. 1970 
Pfingstsonntag 

16. 24. 5.1970 
Trinitatis 

17. 31. 5. 1970 
1. So. n. Trin. 

18. 14. 6. 1970 
3. So. n. Trin. 

19. 21. 6. 1970 
4. So. n. Trin. 

20. 28. 6. 1970 
5. So. n. Trin. 

21. 19. 7. 1970 
8. So. n. Trin. 

22. 2.8. 1970 
10. So. n. Trin. 

23. 16. 8. 1970 
12. So. n. Trin. 

24. 23. 8. 1970 
13. So. n. Trin. 

25. 30. 8. 1970 
14. So. n. Trin. 

26. 13. 9.1970 
16. So. n. Trin. 

Zweckbestimmung 

Jugendarbeit 

Brot für die Welt 

Gesamtkirchliche Notstände 
und Aufgaben der EKD 

Landesverein für 
Innere Mission 

Diakonisches Werk von 
Innerer Mission und 
Hilfswerk in den 
östl. Gliedkirchen 

Kinder- und Jugend
erholung (Landeskireh!. 
Hilfswerk) 

Lutherischer Weltdienst 

Deutsche 
Bahnhofsmission 

Mission in Asien und Afrika 
( 4 /& Breklum, 
lf& Ostasienmission) 

Diakonissenanstalten 
Flensburg, Alten Eichen, 
Kropp 

Palästinawerk (%) 
und Dienst der Kirche 
unter den Juden (X) 

ökumenische Arbeit der 
Kirchen und der Arbeit 
der ev. Auslandsgemeinden 

Stadt des kirchl. Wieder
aufbaus in Mittel
deutschland 

Kirchbauverein 

Jugendfürsorge, freiw. 
Erziehungshilfe, Internate 
(Landeskireh!. Hilfswerk) 
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Ertrag ist abzuführen an 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

Landesverein für Innere Mission, PS-Kto. Hamburg 3510 

wie unter lfd. Nr. 1 

Landeskireh!. Hilfswerk, Kto. Nr. 70105 73 07 bei der 
Schl.-Holst. Westbank Rendsburg 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 8 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 17 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 17 



Lfd. 
Nr. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

Tag der 
Einsammlung 

20. 9. 1970 
17. So. n. Trin. 

4. 10. 1970 
Erntedankfest 

18. 10. 1970 
21. So. n. Trin. 

25. 10. 1970 
22. So. n. Trin. 

31. 10. 1970 
Reform. Tag 

1. 11. 1970 
23. So. n. Trin. 

15. 11. 1970 
Vorl. So. im 
Kirchenjahr 

18. 11. 1970 
Buß- und Bettag 

22. 11. 1970 
Letzter So. im 
Kirchenjahr 

29. 11. 1970 
1. Advent 

13. 12. 1970 
3. Advent 

24. 12. 1970 
Heiligabend 

25. 12. 1970 
1. Weihnachtstag 

26. 12. 1970 
2. Weihnachtstag 

31. 12. 1970 
Altjahrsabend 

Zweckbestimmung 

Ricklinger Anstalten 

Patenarbeit in Mittel
deutschland (Landeskireh!. 
Hilfswerk) 

Evangelischer Bund 

Gustav-Adolf-Werk 

Gustav-Adolf-Werk 

Martin-Luther-Bund 

Kriegsgräberfürsorge 

Arbeit an geistig 
behinderten Menschen 
( 3 / 5 Landesverband, 

2 /s Bethel) 

Landesverband der 
Inneren Mission 

Kieler Stadtmission 

Christlicher 
Blindendienst 

Brot für die Welt 

Mission in Asien und 
Afrika (Schlesw.-Holst. 
Ev.-Luth. Missionsgesell
schaft Breklum) 

Mission in Asien und 
Afrika (Breklum) 

Lebenshilfe 
für Körperbehinderte 
(Versehrten werk) 
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Ertrag ist abzuführen an 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 17 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

Landesverband der IM, Kto.-Nr. 49 91 beim Bankhaus 
Ahlmann, Kiel 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

wie unter lfd. Nr. 1 

Schl.-Holst. Ev.-Luth. Missionsgesellschaft Breklum, Kto. 
M 50 bei der Spar- und Leihkasse Breklum (PS-Kto. 
Hamburg 32 32) 

wie unter lfd. Nr. 39 

wie unter lfd. Nr. 17 



Urkunde 

über die 

Errichtung einer vierten Pfarrstelle in der 
Kirchengemeinde Borby, Propstei Eckern

förde 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde Borby, Propstei Eckernförde, wird eine 
vierte Pfarrstelle errichtet. 

§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L.S.) 

K i e 1, den 10. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchen<imt 

Im Auftrage: 

gez. 0 tte 

Az.: 20 Borby ( 4. Pfarrstelle) - 69 VI/C3 

• 

K i e 1, den 13. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage: 

0 tte 

Az.: 20 Borby (4. Pfarrstelle) - 69 - VI/C 3 

Urkunde 

über die 

Errichtung einer dritten Pfarrstelle in der 
Kirchengemeinde Westerland/Sylt, 

Propstei Si.idtondern 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde Westerland/Sylt, Propstei Südton· 
dem, wird eine dritte Pfarrstelle errichtet. 

§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L.S.) 

K i e 1, den 14. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage : 

gez. 0 t t e 

Az.: 20 Westerland/Sylt (3. Pfarrstelle) - 69 - VI/C 3 
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K i e 1, den 14. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage: 

Otte 

Az.: 20 Westerland/Sylt (3. Pfarrstelle) - 69 - VI/C 3 

Urkunde 

über die Errichtung einer fünften Pfarr
stelle in der Kirchengemeinde Schulau, 

Propstei Blankenese. 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde Schulau, Propstei Blankenese, wird 
eine fünfte Pfarrstelle errichtet . 

§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L.S.) 

K i e 1, den 24. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

gez. Otte 

Az.: 20 Schulau (5. Pfarrstelle) 

- 69 - VI / C 3 -. 

* 

K i e 1, den 24. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

Otte 

Az.: 20 Schulau (5. Pfarrstelle) - 69 - VI / C 3. 

Urkunde 

iiber die Errichtung einer siebenten Pfarr
:;telle in der Kirchengemeinde Oldesloe, 

Propstei Segeberg. 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde Oldesloe, Propstei Segeberg, wird 
eine siebente Pfarrstelle errichtet. 
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§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L.5.) 

Kiel, den 24. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

gez. 0 tt e 

Az.: 20 Oldesloe (7. Pfarrstelle) 

-69-VI / C3. 

* 

Kiel, den 24. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

0 t t e 

Az.: 20 Oldesloe (7. Pfarrstelle) - 69 - VI / C 3. 

Urkunde 

über die Errichtung einer dritten Pfarrstelle 
in der Kirchengemeinde Bramfeld-5teils

hoop, Propstei 5tormarn. 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde Bramfeld-5teilshoop, Propstei 5tor
marn, wird eine dritte Pfarrstelle errichtet. 

§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. November 1969 in Kraft. 

(L.5.) 

Kiel, den 24. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

gez. 0 tte 

Az.: 20 Bramfeld-5teilshoop 

(3. Pfarrstelle) - 69 - VI / C 3. 

* 

Kiel, den 24. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

0 t t e 

Az.: 20 Bramfeld-5teilshoop (3. Pfarrstelle) - 69 - VI / C 3. 

Urkunde 

über die Errichtung einer dritten Pfarrstelle 
in der Kirchengemeinde Jenfeld-Ost, 

Friedenskirche, Propstei 5tormarn 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde J enfeld-Ost Friedenskirche, Propstei 
5tormarn, wird eine dritte Pfarrstelle errichtet. 

§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L 5.) 

Kiel, den 24. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

gez. 0 t t e 

Az.: 20 Jenfeld-Ost Friedenskirche (3. Pfarrstelle) 

-69-VI / C 3. 

* 

K i e 1, den 24. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

0 tt e 

Az.: 20 Jenfeld-Ost Friedenskirche (3. Pfarrstelle) 

-69-VI / C 3. 

Urkunde 

über die Errichtung einer drittenPfarrstelle 
in der Kreuz-Kirchengemeinde 5chi:ffbek zu 

Hamburg-Billstedt,Propstei5tormarn 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kreuz-Kirchengemeinde 5chiffbek zu Hamburg-Bill
stedt, Propstei 5tormarn, wird eine dritte Pfarrstelle errichtet. 

§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L.5.) 

Kiel, den 24. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

gez. 0 t t e 

Az.: Kreuz-Kirchengemeinde 5chiffbek zu Hamburg-Billstedt 

(3. Pfarrstelle) - 69 - VI / C 3. 

* 



K i e l, den 24. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

0 tte 

Az.: Kreuz-Kirchengemeinde Schiffbek zu Hamburg-Billstedt 

(3. Pfarrstelle) - 69 - VI / C 3. 

Urkunde 

über die Errichtung einer achten Pfarrstelle 
in der Kirchengemeinde Niendorf, 

Propstei Niendorf 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde Niendorf, Propstei Niendorf, wird 
eine achte Pfarrstelle errichtet. 

§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. November 1969 in 
Kraft. 

(L. 5.) 

K i e 1, den 24. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

gez. 0 t t e 

Az.: 20 Niendorf (8. Pfarrstelle) 

- 69-VI / C 3. 

K i e 1, den 24. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

Otte 

Az.: 20 Niendorf (8. Pfarrstelle) 

- 69-VI / C 3. 

Urkunde 

über die Errichtung einer drittenPfarrstelle 
in der Heilig-Geist-Kirchengemeinde 

Pinneberg, Propstei Pinneberg. 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Heilig-Geist-Kirchengemeinde Pinneberg, Propstei Pin
neberg, wird eine dritte Pfarrstelle errichtet. 
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§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L. S.) 

K i e 1 , den 24. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

gez. Otte 

Az.: 20 Heilig-Geist-Kirchengemeinde Pinneberg 

(3. Pfarrstelle) - 69 - VI / C 3. 

K i e I , den 24. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

Otte 

Az.: 20 Heilig-Geist-Kirchengemeinde Pinneberg 

(3. Pfarrstelle) - 69 - VI / C 3. 

Urkunde 

über die Errichtung einer achten Pfarrstelle 
in der Kirchengemeinde Lohbrügge, 

Propstei 5tormarn. 

Gemäß Artikel 37 der Rechtsordnung wird angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde Lohbrügge, Propstei Stormam, wird 
eine achte Pfarrstelle errichtet. 

§ 2 

Die Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L. 5.) 

K i e 1, den 24. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

gez. 0 t t e 

Az.: 20 Lohbrügge (8. Pfarrstelle) 

-69- VI/ C3. 

K i e I, den 23. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage 

0 tte 

Az.: 20 Lohbrügge (8. Pfarrstelle) 

-69-VI / C3. 
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Urkunde 

über die 

Errichtung von zwei Pfarrbezirken in der 
Kirchengemeinde Karby, 

Propstei Eckernförde 

Auf Vorschlag des Propsteivorstandes der Propstei Eckern
förde wird nach Artikel 122 der Rechtsordnung angeordnet: 

§ 1 

In der Kirchengemeinde Karby wird je ein Pfarrbezirk für den 
Bereich der 1. Pfarrstelle (Nordbezirk mit Predigtstätte in El
lenberg) und für den Bereich der 2. Pfarrstelle (Südbezirk mit 
Predigtstätte in Karby) gebildet. 

§2 

Die Grenze der Pfarrbezirke zueinander bildet die zum Nord
bezirk gehörende von Kopperby ostwärts über Ellerüh nach 
Weidefeld führende Landstraße bis zu ihrem Abknicken nach 
Norden. Von hier verläuft die Grenze in gedachter Verlängerung 
der genannten Straße nach Osten bis zum Schleibach und diesem 
folgend bis an die Ostsee. In Kopperby liegt die Grenze nördlich 
der ehemaligen Meierei und in Brodersby nördlich des Hauses 
Pommerening. 

§ 3 

Jeder Pfarrbezirk erhält das Recht, im Falle der Wahl seinen 
Pastor allein durch die Gemeindeglieder seines Bezirks wählen 
zu lassen. 

§ 4 

Diese Urkunde tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1970 in Kraft. 

(L.S.) 

K i e 1, den 7. Oktober 1969 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage: 

gez. Otte 

Az.: 10 Karby - 69 - VI/C 1 

• 

K i e 1, den 7. Oktober 1969 

Vorstehende Urkunde wird hiermit veröffentlicht. 

Evangelisch-Lutherischer. Landeskirchenamt 

Im Auftrage : 

Ott e 

Az.: 10 Karby - 69 - VI/C 1 

Kündigungsschutzgesetz 

Kiel, den 14 .Oktober 1969 

Nachstehend wird die durch Bekanntmachung des Bundesmini
sters für Arbeit und Sozialordnung vom 25. August 1969 im 
Bundesgesetzblatt I S. 1317 veröffentlichte Neufassung des Kün
digungsschutzgesetzes (KSchG) auszugsweise abgedruckt. Das 
Kündigungsschutzgesetz wurde zuletzt durch das Erste Arbeits
rechtsbereinigungsgesetz vom 14. August 1969 (Bundesgesetzbl. 1 
S. 1106) geändert. Es wird besonders auf die Ergänzung des § 1 

Abs. 3 Satz 1 KSchG, auf die Bestimmungen über die Änderungs
kündigung (§§ 2 und 8 KSchG n. F.) und auf die Erweiterung der 
Bestimmungen über die Abfindung (§ 10 KSchG n. F.) hinge
wiesen. 

In den Arbeitsverträgen mit kirchlichen Mitarbeitern wird 
üblicherweise vereinbart, daß bei Streitigkeiten vor Beschreitung 
des Rechtsweges die Vermittlung der übergeordneten Dienst
stelle anzurufen sei. In diesen Fällen ist zu beachten, daß die 
Vermittlung vor Ablauf der in§ 4 KSchG n. F. genannten Frist 
erfolgen muß. Bei Terminschwierigkeiten muß nötigenfalls eine 
fristwahrende Klage erhoben werden, gegebenenfalls mit dem 
Antrag, wegen schwebender außergerichtlicher Verhandlungen 
von einer Terminanberaumung vorerst abzusehen. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage: 

Jessen 

Az.: 3235 - 69 - XII/C2 

• 

Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 
i n d e r F a s s u n g v o m 2 5. Au g u s t 1 9 6 9 

Erster Abschnitt 
Allgemeiner Kündigungsschutz 

§1 

Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 

(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem 
Arbeitnehmer, der das 18. Lebensjahr vollendet hat und dessen 
Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne 
Unterbrechung länger als sechs Monate bestanden hat, ist rechts
unwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. 

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht 
durch Gründe, die in der Person oder in dem Verhalten des Ar
beitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche Erforder
nisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in die
sem Betriebe entgegenstehen, bedingt ist. Der Arbeitgeber hat die 
Tatsachen zu beweisen, die die Kündigung bedingen . 

(3) Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Er
fordernissen im Sinne des Absatzes 2 gekündigt worden, so ist 
die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn der Ar
beitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers soziale Gesichts
punkte nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf Ver
langen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber dem Arbeitneh
mer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen 
Auswahl geführt haben. Satz 1 gilt nicht, wenn betriebstech
nische, wirtschaftliche oder sonstige berechtigte betriebliche Be
dürfnisse die Weiterbeschäftigung eines oder mehrerer bestimm
ter Arbeitnehmer bedingen und damit der Auswahl nach sozialen 
Gesichtspunkten entgegenstehen. Der Arbeitnehmer hat die Tat
sachen zu beweisen, die die Kündigung als sozial ungerechtfertigt 
im Sinne des Satzes 1 erscheinen lassen. 

§ 2 

Änderungskündigung 

Kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis und bietet er 
dem Arbeitnehmer im Zusammenhang mit der Kündigung die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses zu geänderten Arbeitsbe
dingungen an, so kann der Arbeitnehmer dieses Angebot unter 
dem Vorbehalt annehmen, daß die Änderung der Arbeitsbedin
gungen nicht sozial ungerechtfertigt ist (§ 1 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 
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Satz 1 und 2). Diesen Vorbehalt muß der Arbeitnehmer dem Ar
beitgeber innerhalb der Kündigungsfrist, spätestens jedoch 
innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung erklären. 

§ 3 

Kündigungseinspruch 

Hält der Arbeitnehmer eine Kündigung für sozial ungerecht
-fertigt, so kann er binnen einer Woche nach der Kündigung 
Einspruch beim Betriebsrat einlegen. Erachtet der Betriebsrat den 
Einspruch für begründet, so hat er zu versuchen, eine Verstän
digung mit dem Arbeitgeber herbeizuführen. Er hat seine Stel
lungnahme zu dem Einspruch dem Arbeitnehmer und dem Ar
beitgeber auf Verlangen schriftlich mitzuteilen. 

§ 4 

Anrufung des Arbeitsgerichtes 

Will ein Arbeitnehmer geltend machen, daß eine Kündigung 
sozial ungerechtfertigt ist, so muß er innerhalb von d r e i W o -
c h e n nach Zugang der Kündigung K 1 a g e beim Arbeits
gericht auf Feststellung erheben, daß das Arbeitsverhältnis 
durch die Kündigung nicht aufgelöst ist. Im Falle des § 2 ist die 
Klage auf Feststellung zu erheben, daß die Änderung der Ar
beitsbedingungen sozial ungerechtfertigt ist. Hat der Arbeit
nehmer Einspruch beim Betriebsrat eingelegt (§ 3), so soll er 
der Klage die Stellungnahme des Betriebsrates beifügen. Soweit 
die Kündigung der Zustimmung einer Behörde bedarf, läuft die 
Frist zur Anrufung des Arbeitsgerichtes erst von der Bekannt
gabe der Entscheidung der Behörde an den Arbeitnehmer ab. 

§ 5 

Zulassung verspäteter Klagen 

(1) War ein Arbeitnehmer nach erfolgter Kündigung trotz An
wendung aller ihm nach Lage der Umstände zuzumutenden Sorg
falt verhindert, die Klage innerhalb von drei Wochen nach Zu
gang der Kündigung zu erheben, so ist auf seinen Antrag die 
Klage nachträglich zuzulassen. 

(2) Mit dem Antrag ist die Klageerhebung zu verbinden; ist 
die Klage bereits eingereicht, so ist auf sie im Antrag Bezug zu 
nehmen. Der Antrag muß ferner die Angabe der die nachträgliche 
Zulassung begründenden Tatsachen und der Mittel für deren 
Glaubhaftmachung enthalten. 

(3) Der Antrag ist nur innerhalb von zwei Wochen nach Be
hebung des Hindernisses zulässig. Nach Ablauf von sechs Mona
ten, vom Ende der versäumten Frist an gerechnet, kann der An
trag nicht mehr gestellt werden. 

(4) Über den Antrag entscheidet das Arbeitsgericht durch Be
schluß. Gegen diesen ist die sofortige Beschwerde zulässig. 

§ 6 

Verlängerte Anrufungsfrist 

Hat ein Arbeitnehmer innerhalb von drei Wochen nach Zu
gang der Kündigung aus anderen als den in § 1 Abs. 2 und 3 
bezeichneten Gründen im Klagewege geltend gemacht, daß eine 
rechtswirksame Kündigung nicht vorliege, so kann er in diesem 
Verfahren bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung erster 
Instanz auch die Unwirksamkeit der Kündigung gemäß § 1 
Abs. 2 und 3 geltend machen. Das Arbeitsgericht soll ihn hierauf 
hinweisen. 

§ 7 

Wirksamwerden der Kündigung 

Wird die Rechtsunwirksamkeit einer sozial ungerechtfertigten 
Kündigung nicht rechtzeitig geltend gemacht (§ 4 Satz 1, §§ 5 

und 6), so gilt die Kündigung, wenn sie nicht aus anderem 
Grunde rechtsunwirksam ist, als von Anfang an rechtswirksam; 
ein vom Arbeitnehmer nach § 2 erklärter Vorbehalt erlischt. 

§ 8 

Wiederherstellung der -früheren Arbeits
bedingungen 

Stellt das Gericht im Falle des § 2 fest, daß die Änderung der 
Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfertigt ist, so gilt die Än
derungskündigung als von Anfang an rechtsunwirksam. 

§ 9 

Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch 
Urteil des Gerichts; 

Abfindung des Arbeitnehmers 

(1) Stellt das Gericht fest, daß das Arbeitsverhältnis durch die 
Kündigung nicht aufgelöst ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die 
Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zuzumuten, so hat das 
Gericht auf Antrag des Arbeitnehmers das Arbeitsverhältnis auf
zulösen und den Arbeitgeber zur Zahlung einer angemessenen 
Abfindung zu verurteilen. Die gleiche Entscheidung hat das Ge
richt au,f Antrag des Arbeitgebers zu treffen, wenn Gründe vor
liegen, die eine den Betriebszwecken dienliche weitere Zusam
menarbeit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht erwar
ten lassen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber können den Antrag 
auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses bis zum Schluß der 
letzten mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz stellen. 

(2) Das Gericht hat für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses 
den Zeitpunkt festzusetzen, an dem es bei sozial gerechtfertigter 
Kündigung geendet hätte. 

§ 10 

Höhe der Abfindung 

(1) Als Abfindung ist ein Betrag bis zu zwölf Monatsverdien
sten .festzusetzen. 

(2) Hat der Arbeitnehmer das fünfzigste Lebensjahr vollendet 
und hat das Arbeitsverhältnis mindestens ·fünfzehn Jahre be
standen, so ist ein Betrag bis zu fünfzehn Monatsverdiensten, 
hat der Arbeitnehmer das fünfundfünfzigste Lebensjahr voll
endet und hat das Arbeitsverhältnis mindestens zwanzig Jahre 
bestanden, so ist ein Betrag bis zu achtzehn Monatsverdiensten 
festzusetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer in dem Zeit
punkt, den das Gericht nach § 9 Abs. 2 für die Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses festsetzt, das in § 1248 Abs. 1 der Reichs
versicherungsordnung, § 25 Abs. 1 des Angestelltenversiche
rungsgesetzes oder § 48 Abs. 1 Nr. 1 des Reichsknappschafts
gesetzes bezeichnete Lebensalter erreicht hat. 

(3) Als Monatsverdienst gilt, was dem Arbeitnehmer bei der 
für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit in dem Monat, 
in dem das Arbeitsverhältnis endet (§ 9 Abs. 2), an Geld und 
Sachbezügen zusteht. 

§ 11 

Anrechnung auJ entgangenen Zwischen
verdienst 

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhält
nis fort, so muß sich der Arbeitnehmer auf das Arbeitsentgelt, 
das ihm der Arbeitgeber für die Zeit nach der Entlassung schul
det, anrechnen lassen, 

1. was er durch anderweitige Arbeit verdient hat, 

2. was er hätte verdienen können, wenn er es nicht böswillig 
unterlassen hätte, eine ihm zumutbare Arbeit anzunehmen, 

3. was ihm an öffentlich-rechtlichen Leistungen infolge Arbeits-
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losigkeit aus der Sozialversicherung, der Arbeitslosenversiche
rung, der Arbeitslosenhilfe oder der Sozialhilfe für die Zwi
schenzeit gezahlt worden ist. Diese Beträge hat der Arbeit
geber der Stelle zu erstatten, die sie geleistet hat. 

§ 12 

Neues Arbeitsverhältnis des Arbeitnehmers; 
Auflösung des alten Arbeitsverhältnisses 

Besteht nach der Entscheidung des Gerichts das Arbeitsverhält· 
nis fort, ist jedoch der Arbeitnehmer inzwischen ein neues Ar
beitsverhältnis eingegangen, so kann er binnen einer Woche nach 
der Rechtskraft des Urteils durch Erklärung gegenüber dem alten 
Arbeitgeber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bei diesem 
verweigern. Die Frist wird auch durch eine vor ihrem Ablauf zur 
Post gegebene schriftliche Erklärung gewahrt. Mit dem Zugang 
der Erklärung erlischt das Arbeitsverhältnis. Macht der Arbeit
nehmer von seinem Verweigerungsrecht Gebrauch, so ist ihm 
entgangener Verdienst nur für die Zeit zwischen der Entlassung 
und dem Tage des Eintritts in das neue Arbeitsverhältnis zu ge
währen. § 11 findet entsprechende Anwendung. 

§ 13 

Verhältnis zu sonstigen Kündigungen 

(1) Die Vorschriften über das Recht zur außerordentlichen 
Kündigung eines Arbeitsverhältnisses werden durch das vorlie
gende Gesetz nicht berührt. Die Rechtsunwirksamkeit einer 
außerordentlichen Kündigung kann jedoch nur nach Maßgabe 
des § 4 Satz 1 und der §§ 5 bis 7 geltend gemacht werden. Stellt 
das Gericht fest, daß die außerordentliche Kündigung unbegrün
det ist, ist jedoch dem Arbeitnehmer die Fortsetzung des Arbeits
verhältnisses nicht zuzumuten, so hat auf seinen Antrag das Ge
richt das Arbeitsverhältnis aufzulösen und den Arbeitgeber zur 
Zahlung einer angemessenen Abfindung zu verurteilen; die Vor
schriften des § 9 Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 gelten entsprechend. 

(2) Verstößt eine Kündigung gegen die guten Sitten, so kann 
der Arbeitnehmer ihre Nichtigkeit unabhängig von den Vor
schriften dieses Gesetzes geltend machen. Erhebt er innerhalb 
von drei Wochen nach Zugang der Kündigung Klage auf Fest
stellung, daß das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht 
aufgelöst ist, so finden die Vorschriften des § 9 Abs. 1 Satz 1 

und Abs. 2 und der §§ 10 bis 12 entsprechende Anwendung; die 
Vorschriften des § 5 über Zulassung verspäteter Klagen und des 
§ 6 über verlängerte Anrufungsfrist gelten gleichfalls entspre
chend. 

(3) Im übrigen finden die Vorschriften dieses Abschnitts auf 
eine Kündigung, die bereits aus anderen als den in § 1 Abs. 2 

und 3 bezeichneten Gründen rechtsunwirksam ist, keine An
wendung. 

Zweiter Abschnitt 
Kündigungsschutz der Betriebsrats

mitglieder 

§ 15 

Unzulässigkeit der Kündigung 

(1) Die Kündigung eines Betriebsratsmitglieds ist unzulässig, 
es sei denn, daß ein wichtiger Grund vorliegt, der den Arbeit
geber nach § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuches zur Kündigung 
berechtigt. 

(2) Wird der Betrieb stillgelegt, so ist die Kündigung der Be
triebsratsmitglieder frühestens zum Zeitpunkt der Stillegung zu
lässig, es sei denn, daß ihre Kündigung zu einem früheren Zeit
punkt durch zwingende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. 

(3) Wird ein Betriebsratsmitglied in einer Betriebsabteilung 
beschäftigt, die stillgelegt wird, so ist es in eine andere Betriebs
abteilung zu übernehmen. Ist dies aus betrieblichen Gründen 
nicht möglich, so findet auf seine Kündigung die Vorschrift des 
Absatzes 2 über die Kündigung bei Stillegung des Betriebes sinn
gemäß Anwendung. 

§ 16 

Neues Arbeitsverhältnis des Betriebsrats
mitglieds; Auflösung des alten Arbeits

verhältnisses 

Stellt das Gericht die Unwirksamkeit der Kündigung eines 
Betriebsratsmitglieds fest, so kann das Betriebsratsmitglied, falls 
es inzwischen ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen ist, bin
nen einer Woche nach Rechtskraft des Urteils durch Erklärung 
gegenüber dem alten Arbeitgeber die Weiterbeschäftigung bei 
diesem verweigern. Im übrigen finden die Vorschriften des § 11 

und des § 12 Satz 2 bis 4 entsprechende Anwendung. 

Vierter Abschnitt 
Schlußbestimmungen 

§ 23 

Geltungsbereich 

(1) Die Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts gelten 
für Betriebe und Verwaltungen des privaten und des öffentlichen 
Rechts, vorbehaltlich der Vorschriften des § 24 für die Seeschiff
fahrts-, Binnenschiffahrts- und Luftverkehrsbetriebe. Die Vor
schriften des ersten Abschnitts gelten n i c h t für Betriebe und 
Verwaltungen, in denen in der Regel fünf oder weniger Arbeit
nehmer ausschließlich der Lehrlinge beschäftigt werden. 

(2) Die Vorschriften des Dritten Abschnitts gelten für Betriebe 
und Verwaltungen des privaten Rechts sowie für Betriebe, die 
von einer öffentlichen Verwaltung geführt werden, soweit sie 
wirtschaftliche Zwecke verfolgen. Sie gelten nicht für Seeschiffe, 
Binnenschiffe und Luftfahrzeuge und ihre Besatzung. 

Neuordnung des Erschwerniszuschlag
rechts für die Arbeiter 

Kiel, den 23. Oktober 1969 

Durch den nachstehend abgedruckten Tarifvertrag über die 
Gewährung von Erschwerniszuschlägen vom 30. September 1969 

ist das Erschwemiszuschlagrecht für die unter den Geltungs
bereich des Kirchlichen Arbeitertarifvertrages (KArbT) fallenden 
Arbeiter mit Wirkung vom 1. November 1969 neu geordnet wor
den. Der Tarifvertrag wurde mit gleichlautendem Wortlaut mit 
den im Abdruck aufgeführten Mitarbeiterorganisationen abge
schlossen. 

Es wird darauf hingewiesen, daß die Erschwerniszuschläge für 
die Arbeiter in den Bereichen Schleswig-Holstein und Hamburg 
ab 1. November 1969 einheitlich nach der Anlage zu dem Tarif
vertrag vom 30. September 1969 zu bemessen sind. Die An
lage 4 zum KArbT (Erschwerniszuschlagplan) ist gestrichen wor
den. Die Erschwerniszuschläge sind nunmehr einheitlich in Vom
hundertsätzen des Ecklohnes festgelegt. Der jeweils maßgebende 
Ecklohn ergibt sich aus den Lohntarifverträgen. 

Evangelisch-Lutherisches Landeskirchenamt 

Im Auftrage: 

Jessen 

Az.: 31 400 - 69 - XII/C 2 

• 
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Tarifvertrag 
über die Gewährung von Erschwernis

zuschlägen 

vom 30. September 1969 

Zwischen 

der Ev.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holsteins, 
vertreten durch ihre Kirchenleitung 

einerseits 
und 

a) der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr 
- Bezirksverwaltungen Nordwest und Hamburg -

der Gewerkschaft Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft 
- Landesbezirk Nordmark -

b) dem Verband der kirchlichen Arbeitnehmer Schleswig
Holstein 

andererseits 

wird für die unter den Geltungsbereich des KArbT fallenden Ar
beiter folgendes vereinbart: 

§ 1 

Die Tätigkeiten, für die Erschwerniszuschläge bewilligt wer·· 
den, sind im Erschwerniszuschlagsplan erschöpfend aufgezählt. 
Darüber hinaus dürfen Erschwerniszuschläge nur gezahlt werden 
für Arbeiten, die im Katalog der Lohnzuschläge (Anlage zum 
Tarifvertrag iiber die Gewährung von Schmutz-, Gefahren- und 
Erschwerniszuschlägen an die Arbeiter der freien und Hansestadt 
Hamburg vom 24. Juni 1965) aufgeführt sind. Den Erschwernis
zuschlagsplan im Wege der Analogie anzuwenden, ist ausge
schlossen. 

!i 2 

Die Zuschläge werden nur für die Arbeitsstunden gezahlt, in 
denen die bezeichneten Arbeiten tatsächlich ausgeführt werden. 
Liegen die Voraussetzungen für die Zahlung mehrerer Zuschläge 
bei einer Arbeit vor, so ist vorbehaltlich der Regelung nach § 3 
dieses Vertrages nur der höhere Zuschlag zu zahlen. Sind die 
Zuschläge gleich hoch, ist der Zuschlag zu zahlen, auf den der 
Hauptanteil der Arbeit entfällt. 

(1) Der Bezug der Zuschläge 
nach Kennziffern 

5 

6 

7 

§ 3 

schließt nicht aus die Zahlung 
eines Zuschlages nach Kenn

ziffern 

alle anderen 
alle anderen, Ausnahme: 7, 8 

alle anderen, Ausnahme: 7, 8 

(2) Es dürfen jedoch nicht mehr als zwei Zuschläge nebenein
ander gezahlt werden. Treffen die Voraussetzungen für mehr 
als zwei Zuschläge zu, sind die jeweils höchsten Zuschläge zu 
zahlen. 

(3) Die Lohnzuschläge werden in Prozentsätzen des Ecklohnes 
berechnet. Hierbei sich ergebende Bruchteile eines Pfennigs unter 
0,5 sind abzurunden. Bruchteile von 0,5 und mehr sind aufzurun
den. 

§ 4 

Der Katalog über Erschwerniszuschläge (Anlage 1) ist Bestand
teil dieses Tarifvertrages. Soweit bisher höhere Erschwerniszu
schläge gezahlt werden, verbleibt es dabei. 

§ 5 

Der KArbT wird wie folgt geändert: 

1. § 24 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Die zuschlagspflidttigen Arbeiten und die Höhe der Zu

schläge ergeben sidt aus der Anlage 1 des Tarifvertrages 

über Erschwerniszuschläge in der jeweils geltenden 
Fassung." 

2. Die Protokollnotizen zu§ 24 Abs. 3 werden gestrichen. 

3. Die Protokollnotiz zu § 69 erhält folgende Fassung: 
„Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, daß die 

zukünftig zwischen der Vereinigung kommunaler Arbeit
geberverbände bzw. der Arbeitsrechtlichen Vereinigung der 
Gemeinden und gemeinwirtschaftlichen Unternehmen in 
Schleswig-Holstein einerseits und der Gewerkschaft Öffent
liche Dienste, Transport und Verkehr andererseits abzuschlie
ßenden Tarifverträge nach besonderer Vereinbarung zwischen 
den Tarifvertragsparteien auch für den Geltungsbereich die
ses Tarifvertrages grundsätzlich übernommen werden, mit 
Ausnahme des Katalogs über die Erschwerniszuschläge. Für 
die Arbeiter im hamburgischen Teil der Landeskirche gilt das 
gleiche bezüglich der zwischen der Arbeitsrechtlichen Vereini
gung Hamburg einerseits und der Gewerkschaft Öffentliche 
Dienste, Transport und Verkehr andererseits abzuschließen
den Lohntarifverträge. 

In bezug auf die Übernahme der Bestimmungen über die 
Erschwerniszuschläge für die Arbeiter im schleswig-holsteini
schen und im hamburgischen Teil der Landeskirche gilt das 
gleiche mit der Maßgabe, daß Grundlage der Tarifvertrag 
über die Gewährung von Schmutz-, Gefahren- und Erschwer
niszuschlägen nach§ 29 MTL an die Arbeiter der freien und 
Hansestadt Hamburg ist." 

4. Die Anlage 4 des KArbT (Erschwerniszuschlagsplan) wird ge
strichen. 

§ 6 

Dieser Tarifvertrag tritt mit Wirkung vom 1. November 1969 
in Kraft. 

K i e 1, den 30. September 1969 

Unterschriften 

• 

Anlage 1 

Katalog über Erschwerniszuschläge 

Kenn
ziffer zuschlagsberechtigende Tätigkeit 

Betrag in v.H. 
des Ecklohnes 

1 Arbeiten mit Preßlu'ftgeräten, Sandstrahlge
bläsen, Vibrierplatten oder handgeführten 
Explosionsrammen 

2 Arbeiten, bei denen der Arbeiter den Einwir
kungen von ätzenden, giftigen oder sonst 
gesundheitsschädigenden Stoffen ausgesetzt 
ist 

3 Ausgrabungen und sonstige Arbeiten von 
Hand in mehr als 1 m Tiefe einschließlich 
Nacharbeiten von Baggerlöchern 

4 Auf- oder Abladen oder Transportieren von 
Grabsteinen, Feldsteinen, Grabeinfassungen 
oder Grabplatten von Hand 

5 Arbeiten, bei denen der Arbeiter im Wasser, 
Schlamm oder flüssiger (nicht gestampfter) 
Betonmasse steht oder sonst in erheblichem 
Maße mit Wasser oder Schlamm in Berüh
rung kommt. Bei geringfügiger Wasser- oder 
Schlammbildung infolge Niederschlag be
steht kein Anspruch auf den Zuschlag. 

15/Std. 

10/Std. 

10/Std. 

10/Std. 

10/Std. 



144 

Kenn
ziffer 

zuschlagsberechtigende Tätigkeit 
Betrag in v.H. Kenn
des Ecklohnes ziffer 

zuschlagsberechtigende Tätigkeit 
Betrag in v.H. 
des Ecklohnes 

6 Auf- oder Abbauen von Gerüsten über 8 m 
Höhe oder Arbeiten über 8 m Höhe auf Ge
rüsten, Leitern, in Bäumen oder auf Dächern 
(gemessen zwischen Erdboden und Traufe). 
Soweit diese Arbeiten von Arbeitern ausge
führt werden, bei denen derartige Tätigkei
ten berufsüblich sind, wird der Zuschlag erst 
von über 12 m Höhe an gezahlt 

7 Kappen von Bäumen in Höhen ab 4 m 

8 Entrosten 

9 Reinigen von vereisten Dachrinnen oder Fall
rohren sowie Entfernen von Eis und Schnee 
auf Dächern 

10 Begleitertätigkeit beim Sprengen oder Streu
dienst bzw. beim Salzen oder Schneepflügen 
auf Straßen und Wegen 

11 Bedienen von Unimogs oder motorbetriebe
nen Gartenbau- oder Landmaschinen (mit 
Ausnahme von Rasenmähern) bei Arbeiten 
mit verschiedenen Zusatzgeräten, wenn die 
Arbeiten unter besonders erschwerenden Be
dingungen ausgeführt werden müssen (z. B. 
Hanglage, Fahren in Schräglinie mit einem 
Rad in der Furche oder auf unebenem Ge
lände) 

12 Arbeiten mit motorgetriebenen Rasenmä
hern, motorgetriebenen Heckenschneidema
schinen, handgeführten motorgetriebenen 
Schneeräumgeräten oder handgeführten Mo
torsägen oder handgeführten motorgetriebe
nen Erdbohrern oder Rüttelgeräten, wenn die 
Arbeiten mindestens 3 Stunden täglich dau
ern 

13 Arbeiten in Siel- oder Abwässeranlagen 

41 Verladen, Entladen oder Transportieren von 
Pflastersteinen (ausgenommen Kleinpflaster 
bis 10X10X8 cm), Bordsteinen, Böschungs
steinen oder Gehwegplatten von Hand 

15 manuelles Zerkleinern von Steinen 

16 Entleeren von Senkgruben, Aborten oder 
Fäkalieneimern sowie Arbeiten an verstopf
ten Abortanlagen 

17 Reinigen von Drainagen oder Durchlässen, 
Ausschlammen von Teichen oder Gräben 

18 Herrichten von Leichen für die Besichtigung 
durch Angehörige 

19 Arbeiten mit Stacheldraht 

20 Arbeiten in dornigen Buschpartien 

21 Mähen von Hand an steilen Böschungen 

22 Reinigen von Räumen, die durch Instandset
zungs- oder Bauarbeiten besonders ver
schmutzt sind 

23 Auf- oder Abladen sowie Bunkern von Koks 
oder Kohle von Hand 

24 Verladen oder Streuen von Kalk oder Kunst
dünger sowie Tragen von Zement in Säcken 

25 Spritzen und Stäuben mit chemischen Mit
teln, soweit nicht unter Kennziffer 2 fal
lend 

10/Std. 

10/Std. 

10/Std. 

10/Std. 

8/Std. 

8/Std. 

8/Std. 

8/Std. 

8/Std. 

7/Std. 

7/Std. 

7/Std. 

5/Std. 

5/Std. 

5/Std. 

5/Std. 

5/Std. 

5/Std. 

5/Std. 

5/Std. 

26 Arbeiten mit Teer, Asphalt, Goudron, Karbo
lineum oder anderen Holzschutzmitteln, 
frisch geteerten oder karbolinierten Hölzern 
sowie Verladen imprägnierter Schwellen 5/Std. 

27 Arbeiten an durch Öl oder Fett besonders 
verschmutzten Gegenständen 5/Std. 

28 Drehen, Bohren, fräsen oder Schleifen von 
Steinen, Grauguß, Kunststoffen oder Holz, 
wenn der Arbeiter starker Staubentwicklung 
ausgesetzt ist 5/Std. 

29 Arbeiten mit frischem Tannengrün bei Ab-
deckung von Gräbern und Rabatten 5 /Std. 

30 a Ausgraben noch nicht völlig verwester Lei-
chen (Exhuminierung) je Ausgrabung und 
Arbeiter 550/Std. 

30 b Ausheben von Leichenteilen von Hand 600/Std. 

31 Ausheben von Gräbern, in denen sich Lei
chenwasser ansammelt, je Grab und Arbei-
ter 250/Std. 

32 Ausheben von Gräbern, in denen Wasser 
steht oder noch Gebeine vorhanden sind, je 
Grab und Arbeiter 100/Std. 

33 Nacharbeiten in mechanisch ausgehobenen 
Gräbern, in denen Wasser oder noch Gebeine 
vorhanden sind 20/Std. 

34 Reinigungsarbeiten in öffentlichen Bedürf
nisanstalten 

35 Transportieren oder Verbrennen von Lei
chenteilen oder ekelerregenden Stoffen 

36 a Arbeiten in Brunnen bis 5 m Tiefe 

36 b Arbeiten in Brunnen über 5 m Tiefe 

37 Reparatur-, Reinigungs- und Betriebsarbei-

15/Std. 

10/Std. 

10/Std. 

15/Std. 

ten in Kohle- und Koksbunkern 15/Std. 

38 Reinigen der Füchse von Kessel- und Koks-
ofenanlagen 15/Std. 

39 Reparaturarbeiten an in Betrieb befindlichen 
Feuerungsanlagen 10/Std. 

40 Reinigen von verstopften Abflußrohren an 
Aborten 15/Std. 

41 Reinigung von Fenstern, die nach außen ge-
öffnet werden, in Höhen über 10 m 5/Std. 

42 Fällen von Bäumen und Tragen von Baum-
stämmen 5/Std. 

43 Herausnehmen von Bäumen von mindestens 
40 cm Stammumfang mit Wurzelballen 5/Std. 

44 Umsetzung von Komposthaufen mit flüs-
sigen Fäkalien von Hand 15/Std. 

45 Unhygienische Reinigungsarbeiten im Lei-
chenhaus 15/Std. 

46 Sargträgerzuschlag - je Beerdigung 10/Std. 

47 Ausgraben und Öffnen eines Zinksarges je 
Gruft und Arbeiter 420/Std. 

48 Ausräumen von Gebeinen aus einer ge-
mauerten Gruft, je Gruft und Arbeiter 420/Std. 

49 Ausheben von Gräbern bei einer Frosttiefe 
von 20 cm 

50 Verbrennungsarbeiten auf dem Verbrenn
platz 

5/Std. 

6/Std. 



Stell ena us schrei bung e n 

Zum 1. Juni 1970 ist beim Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband 
A 1 t o n a die vakant werdende Stelle des Oberinspektors zu be
setzen. Voraussetzung für die Einstellung ist die Qualifikation 
für den gehobenen Verwaltungsdienst. Bewerbungen sind zu 
richten an den Ev.-Luth. Kirchengemeindeverband Altona, 
2 Hamburg 50, Norderreihe 2. 

Az.: 36 KGV Altona Oberinspektor - 69 - XII/C 4 
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Die ev.-luth. Kirchengemeinde S c h u 1 au in W e d e 1 bei 
Hamburg sucht sofort einen hauptamtlichen B-Kirchenmusi
ker (-in). 

Die Kirchengemeinde Schulau umfaßt z. Zt. 4 Pfarrstellen 
mit rd. 20 000 evangelischen Einwohnern. Bau eines modernen 
kirchlichen Gemeindezentrums mit Kirche und u. a. einer Orga
nistenwohnung mit schallisoliertem Musikzimmer beginnt in die
sem Jahr. Z. Zt. ist ein Kirchsaal mit 250 Plätzen und einem 
Orgelpositiv mit 4 Registern und angehängtem Pedal der Fa. 
Schuke vorhanden. Außerdem steht eine zweimanualige Orgel 
mit 20 Registern der Fa. Schuke zur Mitbenutzung in der Kirche 
der Muttergemeinde Wedel zur Verfügung. Kantorei und Kin
derchor sind vorhanden. Der Organisten- und Kantorendienst 
wurde bisher von nebenamtlichen Kirchenmusikern versehen. 

Alle Schulen am Ort. S-Bahn-Verbindung nach Hamburg. 
Gesucht werden vor allem Bewerber mit Interesse und Fähig

keit zum Ausbau der Chorarbeit und zur Mitarbeit am Gemein
deaufbau von der Kirchenmusik her. 

Die Vergütung erfolgt nach KAT VI b. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden erbeten 
an den Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Schulau, 
2 Wedel, Feldstraße 24. 

Az.: 30 Schulau - 69 - X / XI I D 2 

• 

Die hauptberufliche Kirchenmusikerstelle (A-Stelle) an der 
Marienkirche in H u s um wird zur Bewerbung ausgeschrieben. 
Die Stelle bietet vielseitige kirchenmusikalische Entfaltungsmög
lichkeiten. Eine neue Kleuker-Orgel (3 Manuale, 31 Register) 
steht zur Verfügung. Als Wohnung ist ein geräumiges Einfami
lienhaus vorhanden. Die Besoldung erfolgt nach A 10 KBBesG. 
Nach Bewährung besteht die Möglichkeit zur Umwandlung in 
eine Stelle nach A 11. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind an den Vor
sitzenden des Kirchenvorstandes, Herrn Propst Alsen, 225 Hu
sum, Herzog-Adolf-Straße 26, zu richten. Ablauf der Bewer
bungsfrist: Vier Wochen nach Ausgabe dieses Stückes des Kirch
lichen Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 36 Husum - Organist - 69 - X / XI / D 2. 

Personalien 

Die Zweite Theologische Prüfung haben 
bestanden: 

Am 15. Oktober 1969 die Kandidaten des Predigtamtes 

Georg-Wilhelm B 1 e i b o m (geb. in Goltorf/ Angeln), Klaus 
Bosse (Kassel), Hans-Joachim Günther (Kiel), Erdmute 
Guts c h e (Rechlin/Mecklenburg), Almut He p p r ich 
(Leipzig-Connewitz/Sachsen), Hans Wilhelm Ho 11 s t ein 
(Krusendorf, Krs. Eckernförde), Friedrich-Wilhelm L e v in 
(Spremberg/Lausitz), Eckehard Lingen b er g (Danzig
Langfuhr), Joachim Na m g a 1 i es (Mbeya/Tansania), Joa
chim Per 1 e (Guttstadt, Krs. Heilsberg/Ostpreußen), Hans 
Peter Peters e n (Viöl, Krs. Husum), Hans Hinrich Re i -
m er (Norby), Karl-Friedrich von Schier s t e d t (Berlin
Schöneberg), Anke Schmidt (Kiel), Gerd Schmidt 
(Guben), Martin S c h neide r (Berlin), Raimund 
Schneider (Berlin-Charlottenburg), Rainald Sc h r ö -
der (Schleswig), Rainer S i e g (Braunsberg/Ostpreußen), 
Hans-Joachim S im o n (Uetersen), Heinrich St e f :f e n 
(Kiel), Jens Tim (Hamburg), Joachim Wie t z k e (Bublitz/ 
Pommern) und Jochen Z i e g 1 er (Dresden) . 

• 

Die Prüfung für den Dienst des Pfarrvikars 
hat bestanden: 

Am 13. Oktober 1969 der Pfarrvikaranwärter Horst H e c t o r. 

Ernannt: 

Am 11. Oktober 1969 der Pastor Gerhard 0 b s t, bisher in Leck, 
mit Wirkung vom 1. Oktober 1969 zum Pastor der Kirchen
gemeinde Kiel-Hasseldieksdamm (4. Pfarrstelle), Propstei 
Kiel. 

Berufen: 

Am 17. Oktober 1969 der Pastor Peter G er t z, z. Z. in Wahl
stedt, mit Wirkung vom 1. November 1969 zum Pastor der 
Kirchengemeinde Wahlstedt (1. Pfarrstelle), Propstei Sege
berg; 

am 17. Oktober 1969 der Pastor Paul-Gerhard M e y n s , bisher 
in Todesfelde, mit Wirkung vom 1. Januar 1970 zum Pastor 
der Kirchengemeinde Wahlstedt (2. Pfarrstelle), Propstei 
Segeberg. 
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Gestorben: 

t 
Pastor i. R. Pastor i. R. 

Dr. Heinrich Fehre Karl=Heinz Hempel 

geboren am 29. 6. 1902 in Woronesch/Rußland, 

gestorben am 25. 9. 1969 in Reinbek. 

geboren am 13. 3. 1914 in Hamburg, 

gestorben am 3. 10. 1969 in Hamburg. 

Der Verstorbene wurde am 20. 12. 1931 in Riga 
ordiniert; er war von 1931 bis 1947 Pastor in Riga 
und von 1947 bis zu seiner Zurruhesetzung zum 1. 8. 
1961 Pastor in Hamburg. 

Der Verstorbene wurde am 21. 4. 1940 in Hamburg 
ordiniert; er war Provinzialvikar in Flemhude und 
Westensee, danach Pastor in Hömerkirchen. Von 1952 
bis zu seiner Zurruhesetzung zum 1. 6. 1963 war er 
Pastor in Hamburg-Farmsen. 

t 
Pastor i. R. 

August Harmsen 
geboren am 15. 10. 1896 in Flemhude, 

gestorben am 2. 10. 1969 in Eckernförde. 

Der Verstorbene wurde am 25. 1. 1925 in Kiel ordi
niert und war anschließend Strafanstaltsgeistlicher in 
Glückstadt. Von 1926 bis zu seiner Zurruhesetzung 
zum 1. Juni 1958 war er Pastor in Kose!. 
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